
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Antrag auf 
Erstellung eines 

Bauwasser-Anschlusses 
An die 
Stadt Nabburg 
Oberer Markt 16 
92507 Nabburg 
 

 
 
 
 
 
Ich beantrage die Erstellung eines Bauwasser-Anschlusses für das Grundstück: 

Lage (Straße, HsNr.):  

Flurnummer(n):           der Gemarkung:   
 
Antragsteller/in: 

Name, Vorname:  

Firma:  

Straße, Nr.:  

PLZ, Ort:  

Tel.Nr./Mobil-Nr.:  

E-Mail:  
 
Ein Bauwasseranschluss kann nur eingerichtet werden, wenn das Grundstück bereits an die öffentliche 
Wasserversorgung angeschlossen ist. 
Der Bauwasser-Anschluss soll voraussichtlich bis zum ________________ erfolgen. 
Die Installation des Bauwasser-Anschlusses erfolgt ausschließlich durch den städtischen Wasserwart oder 
einem von diesem beauftragten Dritten. 
Dieser Antrag auf Bauwasser-Anschluss muss mindestens 8 Tage vor dem gewünschten Inbetriebsetzungs-
termin bei der Stadt Nabburg eingegangen sein, damit die Montage termingerecht erfolgen kann. 
Mit diesem Antrag verpflichtet sich der Antragsteller: 
• Anfallendes Abwasser über vorschriftsgemäße Anlagen zu entsorgen. 
• Die Wasserabgabevorrichtung nicht anderen Firmen, Dritten, etc. zu überlassen. 
• Die Wasserabgabevorrichtung vor Beschädigungen und Frost ausreichend zu schützen. Defekte Zähler sind 

vom Antragsteller zu ersetzen. Gleiches gilt auch für den Verlust der Wasserabgabevorrichtung. 
• Dafür zu sorgen, dass durch die Wasserabgabe kein Glatteis auf Geh- und Fahrbahnflächen entsteht. Dies 

gilt entsprechend auch für sonstige Verunreinigungen. 
• Der Stadt Nabburg zu melden, sobald die Immobilie bezogen wurde bzw. der Bauwasser-Anschluss nicht 

mehr benötigt wird. 
Die Wasserabgabesatzung sowie die Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Nabburg in der jeweils gülti-
gen Fassung sind mir (uns) bekannt. Die im Zusammenhang mit dem Antrag anfallenden Daten werden von 
der Stadt Nabburg zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert. Die umseitig aufgeführten Informationen 
zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO habe ich (haben wir) zur Kenntnis genommen. 
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift des/der Antragsteller/in 
 
  



 
 
Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO beim Betroffenen 
 
Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Bauwasserformular 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Nabburg, Oberer Markt 16, 92507 Nabburg, E-Mail: 
poststelle@vg-nabburg.de, Telefon: 09433/18-0. 
 
Ihre Daten werden erhoben, um das Bauwasser zu bestellen, den Ein- und Ausbau des Bauwasserzählers 
und die verbrauchten m³ abzurechnen. 
 
Ihre Daten werden von der Stadt Nabburg auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Nabburg verarbeitet. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben innerhalb der Verwaltung bzw. an andere Behörden, 
soweit dies für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
Darüber hinaus werden Ihre Daten nur im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben an Dritte weiterge-
geben. 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Nabburg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbei-
tung verlangen, sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17,18 und 21 DSGVO) Zudem sind 
Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen (Art. 15 DSGVO), sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) zu fordern. 
 
Erreichbarkeit unseres Datenschutzbeauftragten: 
 

insidas GmbH & Co. KG 
ext. behördl. Datenschutzbeauftragter 
Wallerstraße 2 
84032 Altdorf 
Telefon: +49 (0)871 20 54 94 0, 
E-Mail: datenschutz@vg-nabburg.de  
Internet: www.insidas.de 

 
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz 
zu. Diesen erreichen Sie wie folgt: 
 

Landesbeauftragter für den Datenschutz (BayLfD) 
Postfach 22 12 19 
80502 München 
Besuchen: Wagmüllerstraße 18 in 80538 München 
Telefon: +49 (0) 89 212672-0 
Telefax: +49 (0) 89 212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 
Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung auf der Homepage der Stadt Nabburg verwiesen. 
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